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Wichtige Mitteilung für die Anteilinhaber  

des Sondervermögens 

Berenberg Osteuropa 

– ISIN DE000A0HF400– 

Die Gesellschaft wird alle Vermögensgegenstände des o.g. Sondervermögens gem. § 40 Invest-
mentgesetz auf das Sondervermögen Berenberg Emerging Markets Equity Selection übertragen. 
Im Rahmen der Übertragung erhalten die Anteilinhaber entsprechend dem noch zu ermittelten 
Umtauschverhältnis Anteile der Anteilklasse R (ISIN: DE000A1C5D21) des Berenberg Emerging 
Markets Equity Selection. Die Übertragung erfolgt am 30. November30. November30. November30. November    2011201120112011 (Verschmelzungsstich-
tag). Sämtliche Kosten, die im Zusammenhang mit der Übertragung entstehen, gehen zu Lasten 
der Gesellschaft. 

Die Ausgabe von Anteilen wird ab 16. November 2011    eingestellt. Anleger können bis zum Order-
annahmeschluss am 15. November 2011 Anteile erwerben. 

Vor dem Hintergrund der Übertragung der Vermögensgegenstände ist es erforderlich, die Beson-
deren Vertragsbedingungen im Hinblick auf die Anlagegrundsätze (§ 2 Anlagegrenzen) und Kos-
tenregelungen (§ 7 Kosten) des o.g. Sondervermögens zu ändern und an die Vertragsbedingungen 
des Sondervermögens Berenberg Emerging Markets Equity Selection anzupassen. Die Änderung 
tritt am Verschmelzungsstichtag in Kraft. Die am Verschmelzungsstichtag gültigen Besonderen 
Vertragsbedingungen sind nachstehend abgedruckt.  

Alle Anteilinhaber können bis zum 30. November 2011 ihre Anteile kostenfrei in den von der Uni-
versal-Investment-Luxembourg S.A. verwalteten Publikumsfonds Berenberg Funds II East European 
Equity Selection Anteilklasse B (ISIN LU0270178519) umtauschen. Eventuell anfallende Gebühren 
(z.B. Tauschgebühren) bei den von den Anlegern mit der Depotführung beauftragten Stellen kön-
nen nicht ausgeschlossen werden. 

 

Frankfurt am Main, Mai 2011 

 

Universal-Investment-Gesellschaft mbH 

Die Geschäftsführung 

 

        



 

 2

B E S O N D E R E   B E S O N D E R E   B E S O N D E R E   B E S O N D E R E   V E R T R A G S B E V E R T R A G S B E V E R T R A G S B E V E R T R A G S B E D I N G U N G E ND I N G U N G E ND I N G U N G E ND I N G U N G E N    

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegernzur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegernzur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegernzur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern    

und derund derund derund der    

UNIVERSALUNIVERSALUNIVERSALUNIVERSAL----INVESTMENTINVESTMENTINVESTMENTINVESTMENT----GESELLSCHAFT MBH,GESELLSCHAFT MBH,GESELLSCHAFT MBH,GESELLSCHAFT MBH,    

    Frankfurt am Main,Frankfurt am Main,Frankfurt am Main,Frankfurt am Main,        

(nachstehend „Gesellschaft“ genannt)(nachstehend „Gesellschaft“ genannt)(nachstehend „Gesellschaft“ genannt)(nachstehend „Gesellschaft“ genannt)    

für das von der Gesellschaft aufgelegtefür das von der Gesellschaft aufgelegtefür das von der Gesellschaft aufgelegtefür das von der Gesellschaft aufgelegte    

richtlinienkonforme Sondervermögenrichtlinienkonforme Sondervermögenrichtlinienkonforme Sondervermögenrichtlinienkonforme Sondervermögen    

Berenberg Osteuropa,,,,    

die nur in Verbindung mit den für das jeweilige Sondervermögendie nur in Verbindung mit den für das jeweilige Sondervermögendie nur in Verbindung mit den für das jeweilige Sondervermögendie nur in Verbindung mit den für das jeweilige Sondervermögen    

von der Gesellschaft aufgestelltenvon der Gesellschaft aufgestelltenvon der Gesellschaft aufgestelltenvon der Gesellschaft aufgestellten    

„Allgemeinen Vertragsbedingungen“„Allgemeinen Vertragsbedingungen“„Allgemeinen Vertragsbedingungen“„Allgemeinen Vertragsbedingungen“    

gelten.gelten.gelten.gelten.    

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZENANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZENANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZENANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZEN    

§ 1 Vermögensgegenstände 

Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände erwerben: 

a) Wertpapiere gemäß § 47 InvG, 

b) Geldmarktinstrumente gemäß § 48 InvG, 

c) Bankguthaben gemäß § 49 InvG, 

d) Investmentanteile gemäß § 50 InvG, 

e) Derivate gemäß § 51 InvG, 

f) Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 52 InvG. 

§ 2 Anlagegrenzen 

(1) Das Sondervermögen darf bis zu 100 % aus Wertpapieren gemäß § 1 Buchst. a) be-
stehen. Die in Pension genommenen Wertpapiere sind auf die Anlagegrenzen des § 
60 Abs. 1 und 2 InvG anzurechnen. 

(2) Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien von Ausstellern aus 
Emerging Markets zusammen. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder 
angesehen, die von der Weltbank nicht als entwickelte Industrieländer betrachtet 
werden. 
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(3) Der Erwerb von Geldmarktinstrumenten ist bis zu 49 % des Wertes des Sondervermö-
gens und nur nach Maßgabe des § 6 der „Allgemeinen Vertragsbedingungen möglich. 
Die in Pension genommenen Geldmarktinstrumente sind auf die Anlagegrenzen des § 
60 Abs. 1 und 2 InvG anzurechnen. 

(4) Bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens dürfen in Bankguthaben nach Maßga-
be des § 7 Satz 1 der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ gehalten werden. Hierbei 
sind Beträge, die die Gesellschaft als Pensionsnehmer gezahlt hat, anzurechnen. 

(5) Bis zu 10 % des Wertes des Sondervermögens dürfen in allen zulässigen Investmen-
tanteilen nach Maßgabe des § 8 der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ gehalten 
werden. Die in Pension genommenen Investmentanteile sind auf die Anlagegrenzen 
der §§ 61 und 64 Abs. 3 InvG anzurechnen. 

§ 3 Anlageausschuss 

Die Gesellschaft bedient sich bei der Auswahl der für das Sondervermögen anzuschaffenden 
oder zu veräußernden Vermögensgegenstände des Rates eines Anlageausschusses. 

ANTEILKLASSENANTEILKLASSENANTEILKLASSENANTEILKLASSEN    

§ 4 Anteilklassen 

(1) Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der Allge-
meinen Vertragsbedingungen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsver-
wendung, des Ausgabeaufschlages, der Währung des Anteilwertes, der Verwaltungs-
vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unter-
scheiden. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der 
Gesellschaft. 

(2) Die bestehenden Anteilklassen werden sowohl im ausführlichen Verkaufsprospekt als 
auch im Jahres- und Halbjahresbericht einzeln aufgezählt. Die die Anteilklassen kenn-
zeichnenden Ausgestaltungsmerkmale (Ertragsverwendung, Ausgabeaufschlag, Wäh-
rung des Anteilwertes, Verwaltungsvergütung, Mindestanlagesumme oder eine Kom-
bination dieser Merkmale) werden im ausführlichen Verkaufsprospekt und im Jahres- 
und Halbjahresbericht im Einzelnen beschrieben. 

(3) Der Abschluss von Währungskurssicherungsgeschäften ausschließlich zugunsten einer 
einzigen Währungsanteilklasse ist zulässig. Für Währungsanteilklassen mit einer Wäh-
rungsabsicherung zugunsten der Währung dieser Anteilklasse (Referenzwährung) darf 
die Gesellschaft auch unabhängig von § 9 der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ 
Derivate im Sinne des § 51 Abs. 1 InvG auf Wechselkurse oder Währungen mit dem 
Ziel einsetzen, Anteilwertverluste durch Wechselkursverluste von nicht auf die Refe-
renzwährung der Anteilklasse lautenden Vermögensgegenständen des Sondervermö-
gens zu vermeiden. 

(4) Der Anteilwert wird für jede Anteilklasse gesondert errechnet, indem die Kosten der 
Auflegung neuer Anteilklassen, Ausschüttungen (einschließlich der aus dem Fonds-
vermögen ggf. abzuführenden Steuern), die Verwaltungsvergütung und die Ergebnis-
se aus Währungskurssicherungsgeschäften, die auf eine bestimmte Anteilklasse entfal-
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len, ggf. einschließlich Ertragsausgleich, ausschließlich dieser Anteilklasse zugeordnet 
werden. 

AUSGABEPREIS, RÜCKNAHMEPREIS, RÜCKNAHME VON ANTEILEN UND KOSTEN 

§ 5 Anteilscheine 

Die Anleger sind an den jeweiligen Vermögensgegenständen des Sondervermögens in Höhe 
ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. 

§ 6 Ausgabe- und Rücknahmepreis 

(1) Zur Festsetzung des Ausgabepreises wird dem Anteilwert jeder Anteilklasse ein Aus-
gabeaufschlag von 5,00 % hinzugerechnet. Es steht der Gesellschaft frei, für eine o-
der mehrere Anteilklassen einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu erheben oder von 
der Erhebung eines Ausgabeaufschlages abzusehen. 

(2) Die Rücknahme erfolgt zum Anteilwert. Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 

§ 7 Kosten    
(Diese Regelung unterliegt nicht der Genehmigungspflicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)    

(1) Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des Sondervermögens unabhängig von der 
Anteilklasse eine vierteljährlich zahlbare Vergütung in Höhe von 0,25 % p.a. bezogen 
auf den an jedem Ermittlungstag ermittelten Inventarwert des Sondervermögens. Es 
steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere Vergü-
tung zu berechnen oder von der Berechnung einer Vergütung abzusehen. 

Die Gesellschaft erhält für ihre Tätigkeit 5 % von den für das Sondervermögen verein-
nahmten Nettoausgleichs-, Nettoschadensersatz- und/oder Nettovergleichszahlungen 
aus der Teilnahme an in- und ausländischen Wertpapiersammelklagen, Steuererstat-
tungsverfahren oder entsprechenden Verfahren als pauschale Vergütung. 

Darüber hinaus kann die Gesellschaft bis zur Hälfte der Erträge aus dem Abschluss von 
Wertpapierdarlehensgeschäften und Wertpapierpensionsgeschäften für Rechnung des 
Sondervermögens als pauschale Vergütung erhalten. 

(2) Die Depotbank erhält für ihre Tätigkeit unabhängig von der Anteilklasse eine viertel-
jährlich zahlbare Vergütung in Höhe von 0,20 % p.a. bezogen auf den an jedem Er-
mittlungstag ermittelten Inventarwert des Sondervermögens. Es steht der Depotbank 
frei, für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere Vergütung in Rechnung zu 
stellen oder von der Berechnung einer Depotbankvergütung abzusehen. 

(3) Die Gesellschaft kann sich bei der Umsetzung des Anlagekonzeptes einer Beratungs- 
oder Asset Management Gesellschaft bedienen. In diesem Fall beträgt die aus dem 
Sondervermögen vierteljährlich zahlbare Vergütung der Beratungs- oder Asset Ma-
nagement Gesellschaft unabhängig von der Anteilklasse 1,50 % p.a. bezogen auf den 
an jedem Ermittlungstag ermittelten Inventarwert des Sondervermögens. Es steht der 
Beratungs- oder Asset Management Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteil-
klassen eine niedrigere Vergütung in Rechnung zu stellen oder von der Berechnung 
einer Vergütung abzusehen. 
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(4) Zusätzlich kann die Gesellschaft der Beratungs- oder Asset Management Gesellschaft 
bei jeder Anteilklasse eine erfolgsabhängige Vergütung zu Lasten des Sondervermö-
gens bezahlen. Die zu zahlende erfolgsabhängige Vergütung ermittelt sich aus 15 % 
der täglichen aktiven Rendite (nach BVI-Methode, d.h. Bereinigung des Anteilwertes 
durch rechnerische Reinvestition von Ausschüttungen) des Fonds gegenüber dem 
Vergleichsmaßstab (MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR) multipliziert mit dem 
Vortages-Fondsvermögen. Die so ermittelten Beträge werden über die Abrechnungs-
periode kumuliert. Dabei reduziert sich der ermittelte Betrag immer dann, wenn die 
Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabes unterschritten wird. Ein negativer Saldo 
wird in die folgende Abrechnungsperiode übertragen (Negativvortrag). Die Vergütung 
erfolgt quartalsweise. Es steht der Beratungs- oder Asset Management Gesellschaft 
frei, für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere erfolgsabhängige Vergütung 
zu berechnen oder von der Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung abzuse-
hen. 

(5) Neben den der Gesellschaft, der Depotbank und der Beratungs- oder Asset Manage-
ment Gesellschaft zustehenden Vergütungen gehen die folgenden Aufwendungen zu 
Lasten des Sondervermögens: 

a) Im Zusammenhang mit dem Erwerb und Veräußerung von Vermögensgegen-
ständen entstehende Kosten (z.B. Kosten von Brokern oder Börsenspesen), die 
nicht von der Kapitalanlagegesellschaft, der Depotbank oder  der Beratungs- oder 
Asset Management Gesellschaft übernommen werden; 

b) Kosten für Rechts- und Steuerberatung in Hinblick auf das Sondervermögen;  

c) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entste-
hende Steuern; 

d) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des 
Sondervermögens;  

e) im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft, die Depotbank und an die Bera-
tungs- oder Asset Management Gesellschaft zu zahlenden Vergütungen sowie 
den vorstehend genannten Aufwendungen anfallende Steuern.  

(6) Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht den Betrag der Ausga-
beaufschläge und Rücknahmeabschläge offen zu legen, die dem Sondervermögen im 
Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen im Sinne des § 50 
InvG berechnet worden sind. Beim Erwerb von Anteilen, die direkt oder indirekt von 
der Gesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die 
Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbun-
den ist, darf die Gesellschaft oder die andere Gesellschaft für den Erwerb und die 
Rücknahme keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge berechnen. Die Ge-
sellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht die Vergütung offen zu legen, 
die dem Sondervermögen von der Gesellschaft selbst, von einer anderen Kapitalanla-
gegesellschaft, einer Investmentaktiengesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, 
mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteili-
gung verbunden ist oder einer ausländischen Investment-Gesellschaft, einschließlich 
ihrer Verwaltungsgesellschaft als Verwaltungsvergütung für die im Sondervermögen 
gehaltenen Anteile berechnet wurde. 
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ERTRAGSVERWENDUNG UND GESCHÄFTSJAHR 

§ 8 Thesaurierung der Erträge 

Bei thesaurierenden Anteilklassen legt die Gesellschaft die während des Geschäftsjahres für 
Rechnung des Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten 
Zinsen, Dividenden und sonstigen Erträge – unter Berücksichtigung des zugehörigen Er-
tragsausgleichs – sowie die Veräußerungsgewinne im Sondervermögen anteilig wieder an. 

§ 9§ 9§ 9§ 9    Ausschüttung der ErträgeAusschüttung der ErträgeAusschüttung der ErträgeAusschüttung der Erträge    

Bei ausschüttenden Anteilklassen schüttet die Gesellschaft die während des Geschäftsjahres 
auf die jeweilige Anteilklasse entfallenden, für Rechnung des Sondervermögens angefalle-
nen und nicht zur Kostendeckung verwendeten anteiligen Zinsen, Dividenden und Erträge 
aus Investmentanteilen sowie Entgelte aus Darlehens- und Pensionsgeschäften – unter Be-
rücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – aus. Veräußerungsgewinne und sonsti-
ge Erträge – unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – können anteilig 
ebenfalls zur Ausschüttung herangezogen werden. Ausschüttbare anteilige Erträge können 
zur Ausschüttung in späteren Geschäftsjahren insoweit vorgetragen werden, als die Summe 
der vorgetragenen Erträge 15 % des jeweiligen Wertes des Sondervermögens zum Ende des 
Geschäftsjahres nicht übersteigt. Erträge aus Rumpfgeschäftsjahren können vollständig vor-
getragen werden. Im Interesse der Substanzerhaltung können anteilige Erträge teilweise, in 
Sonderfällen auch vollständig zur Wiederanlage im Sondervermögen bestimmt werden. Die 
Ausschüttung erfolgt jährlich innerhalb von drei Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres. 

§ 10 Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr des Sondervermögens beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember. 
Für den Zeitraum 1. Januar 2011 bis zum 30. November 2011 wird ein Rumpfgeschäftsjahr 
eingelegt. 

 


